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Kreisstadt Siegburg           Anlage A 

      
Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  02.12.2020 
 
 

Flächennutzungsplan, 76. Änderung 
Plangebiet: Bereich einer Grünfläche, entlang der Braschosser Straße zwischen den Siegburger 
Ortsteilen Braschoß und Schneffelrath 

 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 

 Feststellungsbeschluss 

 

Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung 
mit Beschlussvorschlag 
 
Im Anschluss an die Beteiligungen wurden die eingegangenen Schreiben ausgewertet. 
 
1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde eine Stellungnahme 
abgegeben. 
 
1.1.1 Privatperson A – Am Breitschoss 

 
1.2 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
1.2.1 Wahnbachtalsperrenverband 
1.2.2 Stadtbetriebe Siegburg AöR – Fachbereich Abwasser 
1.2.3 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz 
1.2.4 Landwirtschaftskammer NRW 
1.2.5 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.; Kreis-Bauernschaft Bonn/ Rhein-Sieg e.V. 

 
2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden vier Stellungnahmen 
abgegeben. 
 
2.1.1 Privatperson B.1 – Am Breitschoss 
2.1.2 Privatperson C – Braschosser Straße 
2.1.3 Privatperson B.2 – Am Breitschoss 
2.1.4 Privatperson B.3 – Am Breitschoß 

 
2.2 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
2.2.1 Rhein-Sieg Netz GmbH 
2.2.2 Wahnbachtalsperrenverband 
2.2.3 Stadtbetriebe Siegburg AöR – Fachbereich Abwasser 
2.2.4 Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
2.2.5 Umweltamt – Stadt Siegburg 
2.2.6 Kampfmittelbeseitigungsdienst 
2.2.7 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz 
2.2.8 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.; Kreis-Bauernschaft Bonn/ Rhein-Sieg e.V. 
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2.2.9 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.; Kreis-Bauernschaft Bonn/ Rhein-Sieg e.V. 
2.2.10 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
2.2.11 Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb 
2.2.12 Bezirksregierung Köln – Dezernat 51 – Landschaft/Fischerei 

 
Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.   
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1.1.1 Privatpersonen A – Am Breitschoss mitSchreiben vom 20.05.2019 
 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.2.1 Wahnbachtalsperrenverband mit Schreiben vom 27.05.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Planung der baulichen Anlagen konzentriert sich auf den nördlichen Teil des Grundstücks, also im 
Bereich der Wasserschutzzone II B. Die Abwasserbeseitigung wird im Genehmigungsverfahren, bei 
Antragstellung, konkretisiert. 
 
 
In der Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen:  
 

Trinkwasserschutz/ Wasserschutzgebiet: 
 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone II A und II B – innerer Bereich – des 
Wasserschutzgebietes für die Gewässer im Einzugsgebiet der Wahnbachtalsperre. Es wird auf geltende 
Verbote und genehmigungspflichtige Tatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung der 
Wahnbachtalsperre von 14.05.1993 hingewiesen. Vor Baubeginn ist ein Antrag gem. §§ 4 und 6 der 
Wasserschutzgebietsverordnung auf Genehmigung und Befreiung von den Verbotsvorschriften der 
Wasserschutzgebietsverordnung beim Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu 
stellen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird als Hinweis in die Planbegründung aufgenommen.  
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1.2.2 Stadtbetriebe Siegburg AöR – Fachbereich Abwasser mit E-Mail Schreiben vom 
06.06.2019 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Kanalanschlussverpflichtung wird auf die Genehmigungsebene bei Antragstellung verlagert. In die 
Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Ab-/ Niederschlagswasserbeseitigung: 
 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über den betriebsbereiten öffentlichen Mischwasserkanal in den 
Straßen Bitzer Weg oder Braschosser Straße. Das Niederschlagswasser soll vorrangig ortsnah 
versickert werden.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird als Hinweis in die Planbegründung aufgenommen. 
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1.2.3 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz mit Schreiben vom 18.06.2019 und 
E-Mail Schreiben vom 30.07.2019 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 

Trinkwasserschutz/ Wasserschutzgebiet: 

Entsprechend den Vorgaben des Wahnbachtalsperrenverbandes und der Kreisverwaltung, sollen die 

bauliche Anlage und die benötigten Stellplätze nur im Bereich der Wasserschutzzone II B errichtet 

werden. In der Planbegründung wird auf die geltenden Verbote und genehmigungspflichtige 

Tatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung der Wahnbachtalsperre von 14.05.1993 hingewiesen 
 
Immissionsschutz: 
Aufgrund der direkten Angrenzung des Sportplatzes zur Wohnbebauung, ist im Rahmen des Verfahrens 
eine schallschutztechnische Untersuchung vom Ingenieurbüro Kramer Schalltechnik GmbH, Sankt 
Augustin, durchgeführt worden. Anhand der vorliegenden Parameter wurde eine Berechnung 
durchgeführt. Das beauftragte Ingenieurbüro hat eine entsprechende max. Spieldauer für die einzelnen 
Spiel- und Trainingstage errechnet, an die sich der Turnverein zu halten hat, damit die Richtwerte gem. 
18. BImSchV an den umliegenden Wohnnutzungen eingehalten werden können. Einzelheiten zur 
Schalltechnischen Untersuchung können dem Umweltbericht entnommen werden. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird ein Schallschutzgutachten erstellt. 
 
Bodenschutz: 
Bei der zu ändernden Fläche handelt es sich um eine Grünfläche, die zwar gem. Flächennutzungsplan 
als Fläche für Landwirtschaft eingetragen ist, faktisch jedoch nicht landwirtschaftlich genutzt wird. Die 
sportliche Anlage auf der Grünfläche ist entsprechend untergeordnet zu betrachten, da es sich dabei 
nicht um eine bauliche Anlage handelt, die das Grundstück großflächig überplant. Bei der baulichen 
Anlage handelt es sich um ein kleines Nebengebäude mit Aufenthaltsraum, Umkleiden und Duschen 
entlang der Braschosser Straße und eine Parkplatzfläche entlang der Straße „Bitzer Weg“. Bei 
Realisierung der Baumaßnahme ist ein ökologischer Ausgleich durchzuführen. Gemäß Umweltbericht 
bleiben die Bodeneigenschaften nach Realisierung der Baumaßnahme und gärtnerischen Gestaltung 
der verbleibenden Freiflächen leicht modifiziert erhalten.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
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Die Anregungen werden als nachfolgende Hinweise in die Planbegründung aufgenommen: 

 
Trinkwasserschutz/ Wasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone II A und II B – innerer Bereich – des 
Wasserschutzgebietes für die Gewässer im Einzugsgebiet der Wahnbachtalsperre. Es wird auf geltende 
Verbote und genehmigungspflichtige Tatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung der 
Wahnbachtalsperre von 14.05.1993 hingewiesen. Vor Baubeginn ist ein Antrag gem. §§ 4 und 6 der 
Wasserschutzgebietsverordnung auf Genehmigung und Befreiung von den Verbotsvorschriften der 
Wasserschutzgebietsverordnung beim Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu 
stellen.  
 
Immissionsschutz 
Aufgrund der direkten Angrenzung des Sportplatzes zur Wohnbebauung, ist im Rahmen des Verfahrens 
eine schallschutztechnische Untersuchung vom Ingenieurbüro Kramer Schalltechnik GmbH, Sankt 
Augustin, durchgeführt worden. Anhand der vorliegenden Parameter wurde eine Berechnung 
durchgeführt. Das beauftragte Ingenieurbüro hat eine entsprechende max. Spieldauer für die einzelnen 
Spiel- und Trainingstage errechnet, an die sich der Turnverein halten muss, damit die Richtwerte gem. 
18. BImSchV an den umliegenden Wohnnutzungen eingehalten werden können.  
 
Bodenschutz 
Eine Beeinträchtigung des Bodenlebens, der Bodenfruchtbarkeit, des Wasser-, Luft-, Wärme- und 
Nährstoffhaushalts, insbesondere durch Versiegelung von ca. 400 m², werden durch das Vorhaben 
induziert. Hinzu kommen die temporären Auswirkungen durch die Bautätigkeit. Gleichzeitig bleiben die 
Bodeneigenschaften nach Realisierung der Baumaßnahme und gärtnerischen Gestaltung der 
verbleibenden Freiflächen auf diesen leicht modifiziert erhalten. Im Rahmen der Realisierung einer 
Baumaßnahme ist deshalb ein ökologischer Ausgleich zu erbringen. 
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1.2.4 Landwirtschaftskammer NRW mit Schreiben vom 18.06.2019 
 

 

 



 
 

12 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Beim Braschosser Turnverein (BTV) handelt es sich um einen Ortsverein, der überwiegend Kinder- und 

Jugendsport betreibt. Bei der Sportart „Faustball“ handelt es sich um eine Sportart, die verhältnismäßig 

wenige Besucher bzw. Zuschauer hat. 

Gem. der Anlage zu Nr. 51.11 VV BauO NRW in Ergänzung des alten § 51 Abs. 1 BauO NRW, welche 

aus Ermangelung einer neuen Verwaltungsvorschrift für den seit 01.01.2019 gültigen § 48 BauO NRW 

weiterhin von Kommunen angewendet wird, werden Richtzahlen für den Stellplatzbedarf für Sportplätze 

angegeben. Je 250 m² Sportfläche ist ein Stellplatz bereitzustellen. Hinzukommen je 10 - 15 Besucher 

ebenfalls ein Stellplatz. Gem. der Richtzahlen muss der Verein ca. 11 Stellplätze bereithalten. Für die 

schalltechnische Untersuchung sind 17 Stellplätze, nach eigener Angabe des BTV, in die Berechnung 

aufgenommen worden. Die Angabe entspricht einer höheren Anzahl als rechnerisch erforderlich wäre. 

Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Aufgrund der überwiegend jungen Nutzer im 

Jugend- und Kindesalter, die aus dem Ort und der Umgebung kommen, wird entsprechend wenig 

Individualverkehr erwartet. Der Braschosser Turnverein hat selbst angegeben, dass sich sie Saison auf 

die Monate April bis September verteilt und insgesamt sechs Spieltage und Training in diesem Zeitraum 

in Braschoß stattfinden werden.  

Ein Parkraumkonzept zum Sicherstellen der Durchlässigkeit der Braschosser Straße und aller 

Wirtschaftswege für landwirtschaftliche Fahrzeuge erscheint im Vergleich zu anderen Sportarten 

unverhältnismäßig. An den bisherigen Straßenbreiten soll sich nach Durchführung der Maßnahme 

nichts ändern, sodass der landwirtschaftliche Verkehr nicht beeinträchtigt werden soll. 

Da die Sportfläche nicht versiegelt wird, können die Bemühungen zur Erosionsvermeidung bestehen 

bleiben. Demnach werden Erosionsereignisse bei Starkregen nicht zusätzlich begünstigt. Eine bauliche 

Sportanlage, abgesehen von einem kleinen Gebäude mit Umkleiden, Duschen und Aufenthaltsraum an 

der Braschosser Straße, ist nicht vorgesehen. Bei der Sportfläche handelt es sich um eine Grünfläche, 

die regelmäßig gemäht und mit Kreide markiert wird. Auf dem Grundstück ist gem. Planzeichnung des 

Faustballplatzes (s. Abb. 3 der Begründung) eine Versickerungsmulde für das Niederschlagswasser 

vorgesehen, um auch den angrenzenden Mischwasserkanal nicht übermäßig zu belasten. 

Für den versiegelten Bereich werden Kompensations- und Ausgleichmaßnahmen vorgenommen. 

Einzelheiten sind im Umweltbericht festgehalten. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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1.2.5 Rheinischer Landschafts-Verband e.V. mit Schreiben vom 19.06.2019 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird den Abwägungsvorschlag unter 1.2.4 – Landwirtschaftskammer NRW verwiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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2.1.1 Privatperson B.1 – Am Breitschoss mit Schreiben vom 24.08.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Behauptungen und unsachgemäße Äußerungen im ersten Abschnitt der Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. Im Nachfolgenden werden die Abschnitte A - G und das Fazit des 
Stellungnehmenden behandelt. 
 
Zu A:  
Gemäß der Wahnbachtalsperrenverordnung sind bauliche Anlagen im Bereich der Wasserschutzzone 
II A verboten und im Bereich der Wasserschutzzone II B genehmigungspflichtig. Die bauliche Anlage 
des Faustballplatzes ist nördlich, im Bereich der WSZ II B geplant und bedarf somit einer Genehmigung 
zur Errichtung.  
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Im Artenschutzfachbeitrag ist dargelegt, dass das Plangebiet auf artenschutzrechtlich relevante Arten 
gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Rote Liste-Arten untersucht worden ist, mit dem 
Ergebnis, dass diese für die Fläche nicht identifiziert worden sind und somit nicht von der Maßnahme 
betroffen seien. Das Plangebiet hat lediglich Bedeutung als Nahrungshabitat, (wie vergleichbare 
Flächen in der Nähe auch), jedoch nicht als Ruhe- und Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 
BNatSchG. 
 
Zu B: 
Derzeit trainiert der Turnverein in Braschoß an der Straße „Auf den Hoven“. Aus Sicht der Verwaltung 
besteht weiterhin der Bedarf nach einem Sportplatz innerhalb des Ortes und der neue Standort ist nach 
bisheriger Prüfung dafür geeignet.  
 
Zu C: 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von 6.000 qm, davon sind ca. 700 qm als Nutzgarten 
angelegt. Neben der baulichen Anlage, Ecke Bitzer Weg/Braschosser Straße, ist eine 
Versickerungsmulde geplant, um das Niederschlagswasser anteilig darin zu versickern. Dadurch, dass 
es sich bei der Maßnahme nicht um eine vollflächige Versiegelung handelt, wird der Großteil des 
Niederschlagswassers auf dem eigenen Grundstück versickern können. 
 
Zu D: 
Die konkrete Anlagenplanung liegt noch nicht vor und ist nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens, 
sondern wird im Baugenehmigungsverfahren behandelt. Ein hoher Erdwall soll vermieden werden. 
 
Zu E: 
Für das Grundstück hat sich ein Änderungsbedarf ergeben. Im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit wurde die Verwaltung beauftragt ein entsprechendes Änderungsverfahren 
durchzuführen. Auf dem Grundstück ist keine klassische Sportanlage geplant. 
 
Zu F: 
Im Rahmen der Planung werden Stellplätze vorgesehen. Nach derzeitigem Stand sind ausreichend 
Stellplätze, südlich der Straße Bitzer Weg, vorgesehen. Da es sich um einen ortsansässigen Verein für 
überwiegend jugendliche NutzerInnen handelt, werden diese voraussichtlich mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Faustballplatz kommen. 
Der Zu- und Abgangsverkehr mit Fahrzeugen wird in der schalltechnischen Untersuchung behandelt 
und mit einbezogen. 
 
Zu G: 
Die Behauptungen stehen in keinem kausalen Zusammenhang mit der vorliegenden Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
 
Zu Fazit: 
Behörden und Träger öffentlicher Belange werden im Rahmen der Beteiligungen gem. §§ 4 Abs. 1 und 
2 BauGB beteiligt und um Stellungnahme zum Verfahren gebeten. Demnach sind die meisten der 
genannten Behörden bereits über die Durchführung des Verfahrens informiert. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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2.1.2 Privatperson C – Braschosser Straße mit E-Mail-Schreiben vom 31.08.2020 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Sportfläche wird im Umweltbericht eingangs unter Abbildung 2 und Punkt 3.2 dargestellt. Die 
Stellplätze sind entlang der Straße „Am Breitschoss“ geplant. Die Anzahl der Stellplätze orientiert sich 
an den Richtzahlen für den Stellplatzbedarf für Sportplätze gem. der Anlage zu Nr. 51.11 VV BauO 
NRW in Ergänzung des alten § 51 Abs. 1 BauO NRW, welche aus Ermangelung einer neuen 
Verwaltungsvorschrift für den seit 01.01.2019 gültigen § 48 BauO NRW weiterhin von Kommunen 
angewendet wird. Je 250 m² Sportfläche ist ein Stellplatz bereitzustellen. Hinzu kommend je 10 - 15 
Besucher ebenfalls ein Stellplatz. In der schalltechnischen Untersuchung sind 17 Stellplätze in die 
Berechnung aufgenommen worden. Gemäß den Richtzahlen muss der Verein ca. 11 Stellplätze 
bereithalten. Die Nutzung der Parkplatzfläche im Detail ist nicht Gegenstand der 
Flächennutzungsplanänderung. Dies wird im Baugenehmigungsverfahren zu klären sein.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird zu Kenntnis genommen. 
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2.1.3 Privatperson B.2 – Am Breitschoss mit Schreiben vom 15.09.2020 mit Bezug auf das 
Schreiben vom 24.08.2020 (s. Punkt 2.1.1) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anlage „Stellungnahme und Klarstellung (Korrektur)“ weist teilweise gravierende Mängel auf. Es 
werden Annahmen getroffen und Behauptungen aufgestellt ohne diese zu belegen. Zu Beginn wird 
außerdem suggeriert, dass sich die Stellungnahme auf die Artenschutzprüfung Stufe 1 bezieht, darüber 
hinaus werden die Themen Klimawandel, Grundwasserspiegel und Immissionen behandelt, die nicht 
Gegenstand einer Artenschutzprüfung sind. 
 
Das Plangebiet hat Bedeutung als Nahrungshabitat, (wie vergleichbare Flächen in der Nähe auch), 
jedoch nicht als Ruhe- und Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 BNatSchG. 
Es handelt sich bei der Fläche auch nicht um ein FFH- (Flora-Fauna-Habitat) oder Vogelschutzgebiet, 
weshalb die Verwaltungsvorschrift VV-Habitatschutz an dieser Stelle nicht maßgeblich ist.  
Die in der Stellungnahme aufgeführten „Amphibien, Reptilien, Insekten und weitere Taxa“ sind nicht 
betrachtet worden, da diese im Untersuchungsraum nicht zu erwarten sind und werden in der 
Artenschutzprüfung Stufe 1 (ASP 1) von Dipl.-Geogr. Frau Lomb deshalb nicht aufgelistet. Das 
Gutachten von Dipl.-Geogr. Frau Lomb entspricht den Vorgaben der VV-Artenschutz zur ASP 1 -
Vorprüfung. In der ASP 1 werden entsprechend der Empfehlung die planungsrelevanten Arten der 
LANUV betrachtet, ob diese im Plangebiet aufgrund der Biotopausstattung vorkommen können und 
eine Betroffenheit im Sinne des § 44 BNatSchG durch die Planung eintreten könnte. Insbesondere ist 
zu prüfen, ob planungsrelevante Arten erheblich gestört, verletzt oder getötet werden können.  



 
 

26 
 

 
Die Beobachtungen der Biologin aus der Stellungnahme sind nicht spezifiziert (keine Angabe von Datum 
und Uhrzeit) und können deshalb nicht nachvollzogen werden. Es ist nicht ersichtlich, ob die 
Beobachtungen aus eigenen Ortsterminen stammen oder aus dem Erfahrungsschatz der Biologin 
extrapoliert wurden. 
Im Gegensatz zum geschützten Fortpflanzungs-, Ruheplatz ist der Verlust des Jagdrevieres (z.B. der 
Säugetiere und Vögel) nur dann relevant, wenn dadurch die Fortpflanzungs- und Ruhestätten ihre 
gesetzliche geschützte Funktion verlieren (vergl. ASP S.10). 
 
Zu Amphibien, Reptilien und Wirbellose (Insekten) werden, im Gegensatz zu den Säugetieren und 
Vögel, keine Aussagen gemacht, wie und wobei die Tiere beobachtet wurden (Nahrungssuchend, die 
Fläche passierend, ruhend etc.). Generell besitzt die Wiese keine Eignung als Ruhe- und 
Fortpflanzungsstätte aufgrund der einseitigen Biotopstruktur. 
 
Die Änderungsfläche ist eine bewirtschaftete Fläche, die nicht 100 Jahre brachgelegen hat. Wäre dem 
so, wäre es längst keine Wiese mehr, sondern mindestens ein stattliches Feldgehölz mit eingestreuten 
Einzelbäumen. Wenn eine Wiese 100 Jahre nicht bewirtschaftet wird, entwickelt sie über 
verschiedene Brachestadien einen Gehölzbestand.  
 
In der Stellungnahme wird suggeriert, dass sich die Wahnbachtalsperre in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befindet. Die kürzeste Stecke beträgt etwa 650 m. Es werden weder Wandervögel in ihrer 
Rast an der Wahnbachtalsperre vom „nächtlichen“ Spiellärm gestört, noch wird die Fauna negativ 
beeinflusst oder „ausgelöscht“. In der schalltechnischen Untersuchung vom Ingenieurbüro Kramer 
Schalltechnik GmbH sind Spiel- und Nutzungszeiten im Umweltbericht aufgeführt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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2.1.4 Privatperson B.3 – Am Breitschoss mit Schreiben vom 23.09.2020 mit Bezug auf die 
Schreiben vom 24.08.2020 (s. Punkt 2.1.1) und 15.09.2020 (s. Punkt 2.1.3) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung vom 14.08.2020 konnte nicht auf die Stellungnahme vom 
Wahnbachtalsperrenverband vom 27.08.2020 hingewiesen werden, weil es diese zu dem Zeitpunkt 
schlicht noch nicht gab. Der Wahnbachtalsperrenverband verweist auf die 
Wahnbachtalsperrenverordnung mit den darin aufgeführten Verboten und genehmigungspflichtigen 
Maßnahmen. Genehmigungsbehörde ist jedoch die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung. 
 
Der Nutzgarten soll weiterhin erhalten bleiben. Die Planung ist im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens vom Braschosser Turnverein zu konkretisieren und die Anregungen der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange zu berücksichtigen.  
 
Von versiegelter Fläche wird gesprochen, wenn diese baulich überplant ist, also mit Stellplätzen oder 
baulichen Anlagen wie im Fall des Vereins mit z.B. Umkleidekabinen, Sanitärbereiche etc. Für diese 
Fläche werden ca. 400 qm berechnet. Ein „festgetrampelter Sportplatz“ fällt nicht darunter. Im 
Umweltbericht wurde das Schutzgut Wasser behandelt. Die Grundwasserneubildungsrate und der 
Oberflächenabfluss werden durch die versiegelte Fläche nicht merklich negativ beeinflusst. Die Anlage 
einer Versickerungsmulde reduziert die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sogar. 
Versickerungsflächen sind außerdem keine Stehgewässer, die eine Gefahr für die Allgemeinheit 
darstellen. Ob die Versickerungsfläche an dieser Stelle genehmigungsfähig ist, muss über einen 
entsprechenden Antrag bei der Unteren Wasserbehörde entschieden werden.  
 
Das Flurstück 107, Flur 6 fiel nach interner Übereinkunft des Braschoßer Turnvereins als alternativer 
Standort für den Faustballplatz weg. Andere Standorte sind nicht Bestandteil des Änderungsverfahrens.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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2.2.1 Rhein-Sieg Netz GmbH mit E-Mail Schreiben vom 26.08.2020 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nachfolgend werden die Karten für die 
Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Elektro und Beleuchtung dargestellt. 
Der Hinweis wird in die Planbegründung aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Karte: Gasleitungen 
 

 
Karte: Wasserleitungen 
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Karte: Elektroleitungen 
 

 
Karte: Leitungen für Beleuchtung  
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2.2.2 Wahnbachtalsperrenverband mit E-Mail-Schreiben vom 27.08.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird auf die Stellungnahme unter 1.2.1 – Wahnbachtalsperrenverband vom 27.05.2019 verwiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird als Hinweis in die Planbegründung aufgenommen.  
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2.2.3 Stadtbetriebe Siegburg AöR – Fachbereich Abwasser mit E-Mail schreiben vom 
27.08.2020 (mit Bezug auf Punkt 1.2.2) 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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2.2.4 Wasserverband mit E-Mail-Schreiben vom 03.09.2020 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens bei der unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung beantragt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt.  
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2.2.5 Umweltamt Stadt Siegburg mit E-Mail Schreiben vom 10.09.2020 
 

 
 

 
Karte: Luft 
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Karte: Wasser 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Hinweise zu Luft und Wasser werden im gleichen Wortlaut in die Planbegründung aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden als Hinweise in die Planbegründung aufgenommen. 
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2.2.6 Kampfmittelbeseitigungsdienst mit E-Mail schreiben vom 14.09.2020 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
In die Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Kampfmittel 
 
Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW – Rheinland (Bezirksregierung 
Düsseldorf) hat keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Bebauungsplangebiet 
ergeben. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem 
Fall ist die zuständige Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst oder die nächstgelegene 
Polizeidienststelle zu verständigen. 
Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc., wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Einzelheiten sind mit 
dem Kampfmittelbeseitigungsdienst abzustimmen 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Hinweis wird in die Planbegründung aufgenommen.  
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2.2.7 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz mit Schreiben vom 15.09.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen zur Änderung der Bodenzusammensetzungen werden im Umweltbericht 
vorgenommen und die Kompensationsmaßnahmen des Schutzguts Boden beschrieben und ergänzt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden im Umweltbericht aufgenommen. 
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2.2.8 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.; Kreis-Bauernschaft Bonn/ Rhein-Sieg e.V. 
mit Schreiben vom 15.09.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag der Verwaltung Nr. 1.2.4 zur Stellungnahme der 
„Landwirtschaftskammer NRW mit Schreiben vom 18.06.2019“ verwiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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2.2.9 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.; Kreis-Bauernschaft Bonn/ Rhein-Sieg e.V. 
mit Schreiben vom 15.09.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Es wird auf den Abwägungsvorschlag der Verwaltung Nr. 1.2.4 zur Stellungnahme der 
„Landwirtschaftskammer NRW mit Schreiben vom 18.06.2019“ verwiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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2.2.10 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mit E-Mail-Schreiben vom 16.09.2020 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
In die Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Bodendenkmalpflege 
 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, 
Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes 
für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird berücksichtigt.  
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2.2.11 Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb mit E-Mail Schreiben vom 25.09.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
In die Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Erdbebengefährdung: 
Das hier relevante Planungsgebiet (Stadt Siegburg, Gemarkung Braschoß) wird der Erdbebenzone / 
geologischer Untergrundklasse 0 / R (R = Gebiete mit felsartigem Gesteinsuntergrund) zugeordnet. 
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine besonderen 
Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch dringend 
empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV 
entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung wird als Hinweis in die Planbegründung aufgenommen. 
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2.2.12 Bezirksregierung Köln – Dezernat 51 – Landschaft / Fischerei mit Schreiben vom 
28.09.2020 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen zu Pflanzmaßnahmen werden für die Planung der Sportanlage an den Verein 
weitergegeben. 
Die Anlagenplanung wird für das Baugenehmigungsverfahren überarbeitet. Der Verein wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass der Nutzgarten zu erhalten ist und nicht überplant werden darf. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 
 


